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Im Focus
Bestimmung des wettbewerbsrechtlichen Streitgegenstands
Die Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein hat einen Telekommunikationsdienstleister wegen irreführender Werbung auf Unter-
lassung verklagt. Das Medienunternehmen hatte bestimmte TK-Produkte damit beworben, es würden mit »LTE-Geschwindigkeit«
Daten übertragen, deren maximale Übertragungsgeschwindigkeit sei 300 Mbit/s. Erst im Kleingedruckten erfuhr der Kunde, dass
er seine Daten tatsächlich nur mit einem Übertragungstempo von maximal 21,6 Mbit/s herunterladen konnte. Die Verbraucher-
schützer stützten ihre Unterlassungsklage auf zwei Begründungen: sie monierten einmal, diese Vorgehensweise sei eine Irre -
führung der Kaufinteressenten durch die Behauptung, die Daten würden mit LTE-Geschwindigkeit übertragen (§ 5 Abs. 1 Satz 1
UWG). Zum anderen monierten sie das Vorenthalten der wesentlichen Produktinformation – der tatsächlichen Übertragungsrate
nach § 5a Abs. 2 Satz 1 UWG. 
Während das Landgericht Koblenz der Verbraucherzentrale folgte, wies das OLG Koblenz die Klage ab, weil es keinerlei irreführen-
de Handlung nach § 5 Abs. 1 UWG erkennen konnte. Die Revision vor dem Bundesgerichtshof (BGH) war erfolgreich und wurde mit
Urteil vom 25.06.2020 – I ZR 96/19 an das Berufungsgericht zurückverwiesen.
Nach Auffassung des BGH nahm das OLG fälschlicherweise an, es dürfte die Vorenthaltung der tatsächlichen Downloadgeschwin-
digkeit nach § 5a UWG nicht prüfen, weil der Klageantrag auf das Unterlassen der Werbung mit LTE-Geschwindigkeit gerichtet
 gewesen war. Der BGH erklärte dagegen, der Streitgegenstand bestimme sich nicht nur aus dem konkreten Klageantrag, sondern
auch durch den vorgetragenen Sachverhalt bzw. Begründung. Stütze sich die Klage auf mehrere Begründungen, handele es sich
um einen einheitlichen Streitgegenstand. Dann sei es dem Gericht überlassen, zu bestimmen, auf welchen Aspekt das Unter -
lassungsgebot gestützt werde.                                                                                                                                                   > DokNr. 20005975

Umsatzbesteuerung der Leistungen von Freizeitparks
Das Finanzgericht (FG) Köln hat dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) mit Beschluss vom 25.08.2020 – 8 K 1092/17 die Frage
vorgelegt, ob bei der Besteuerung von Freizeit- oder Vergnügungsparks zwischen ortsgebundenen und auch ortsungebundenen
Schaustellerunternehmen unterschieden und diese mit unterschiedlich hohen Umsatzsteuersätzen belegt werden dürfen.
Schaustellerleistungen auf Jahrmärkten und ähnlichen temporären Veranstaltungen unterliegen nach dem deutschen Umsatz-
steuerrecht nur dem ermäßigten Steuersatz von 7 %. Demgegenüber werden Schaustellerleistungen in ortsfesten Vergnügungs-
bzw. Freizeitparks entsprechend der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH-Urteil vom 02.08.2018 – V R 6/16) mit dem
 Regelsteuersatz von 19 % besteuert. 
Die Klägerin betrieb 2014 einen Freizeitpark. Mit der Zahlung des Eintrittsgelds erwarben die Besucher das Recht, die Einrich -
tungen des Parks zu nutzen. Die Klägerin beantragte, die Eintrittsgelder dem ermäßigten Steuersatz von 7 % zu unterwerfen. Das
Finanzamt lehnte dies ab.
Das FG Köln bezweifelt, ob dies tatsächlich – wie der BFH meint – nicht gegen den sog. »Grundsatz der steuerlichen Neutralität«
verstößt. Hiernach dürfen zwei aus der Sicht des Verbrauchers gleiche oder gleichartige Dienstleistungen, die dieselben Bedürf -
nisse des Verbrauchers befriedigen, bei der Umsatzsteuer nicht unterschiedlich behandelt werden. Vor diesem Hintergrund hat
das FG Köln den EuGH im Wege eines Vorabentscheidungsersuchens zur Definition der Begriffe »Jahrmärkte«, »Vergnügungs-
parks« und »Freizeitparks« aufgefordert und um eine Konkretisierung der sogenannten »Kontext-Rechtsprechung« des EuGH
 sowie des Begriffs »Sicht des Durchschnittsverbrauchers« gebeten.                                                                              > DokNr. 20005976
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